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Umsetzungsprobleme bei BAföG-Darlehen für Teilnehmer der beruflichen 
Aufstiegsfortbildung und für Studierende 

Im Rahmen der Ausbildungsförderung für Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der beruflichen Aufstiegsfortbildung sowie für Studierende wird 
ein Teil der Förderung als verzinstes Darlehen bei der Deutschen Aus-
gleichsbank gewährt. Laut Presseberichten sowie zunehmenden Nach-
fragen seitens betroffener Anspruchsberechtigter ist die Umstellung auf 
diese neue Förderungsart jedoch nicht problemfrei verlaufen. 

1. Wie viele derartige Darlehensverträge wurden bisher von Teilneh-
mem der beruflichen Aufstiegsfortbildung und von Studierenden ab-
geschlossen?  

a) Zum AFBG 

Nach Auskunft der für die Ausführung des Aufstiegsfortbil-
dungsförderungsgesetzes (AFBG) zuständigen obersten Lan-
desbehörden liegen derzeit ca. 36 000 Förderungsanträge vor. 

Rund 6 500 Antragstellerinnen und Antragsteller haben inzwi-
schen einen Förderungsbescheid erhalten. Ihren darin festge-
stellten Anspruch auf Abschluß eines Darlehensvertrages mit 
der Deutschen Ausgleichsbank (DtA) haben nach Angaben der 
DtA bisher ca. 1 800 Förderungsberechtigte geltend gemacht. 
Die Auszahlung der Darlehen erfolgt nach dem Vorliegen des 
unterschriebenen Darlehensvertrages jeweils innerhalb weni-
ger Tage. 

b) Zum BAföG 

Nach Mitteilung der Deutschen Ausgleichsbank sind bis An-
fang Oktober 1996 ca. 120 Darlehensverträge von den Ländern 
zahlbar gemacht worden, bei denen eine Auszahlung durch 
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die Deutsche Ausgleichsbank erfolgt ist. Es ist davon auszu-
gehen, daß die Zahl der Bewilligungsbescheide zur Auszah-
lung von Bankdarlehen wesentlich höher liegt. Infolgedessen 
ist noch im Oktober mit einem starken Anstieg der Auszahlung 
von Bankdarlehen zu rechnen. Die Deutsche Ausgleichsbank 
führt zusätzliche Berechnungsläufe durch, um auch in diesen 
Fällen eine Auszahlung noch vor Ende des Zahlmonats Okto-
ber sicherzustellen. Zudem ist in § 50 Abs. 4 BAföG vorgese-
hen, daß dem Auszubildenden, der zwei Kalendermonate vor 
dem Ende des vorhergehenden Bewilligungszeitraums seinen 
Wiederholungsantrag im wesentlichen vollständig gestellt hat, 

Ausbildungsförderung nach Maßgabe des alten Bescheides 
weiter zu leisten ist, solange der neue Bescheid noch nicht er-
gangen ist. Diese Regelung stellt die durchgehende Lei-
stungsgewährung in allen Fällen sicher, in denen der Auszu-
bildende rechtzeitig die für die Fortsetzung der Förderung 
notwendigen Schritte unternommen hat. Sie gilt auch in den 
Fällen, in denen zukünftig Förderung als verzinsliches Bank-

darlehen zu leisten ist. 

2. Welche Auszahlungsprobleme bei der Ausbildungsförderung für 
Teilnehmer der beruflichen Aufstiegsfortbildung und für Studieren-
de sind bisher aufgetreten, und welche Ursachen haben sie? 

a) Zum AFBG 

Nach der Verkündung des AFBG am 26. April 1996 mußten in 
den Ländern zunächst die organisationsrechtlichen Grundla-
gen für die Ausführung des Gesetzes geschaffen werden. So-
weit die Übertragung dieser Vollzugsaufgabe auf die jeweili-
gen Stellen nicht durch einen einfachen Beschluß des 
Landeskabinetts möglich gewesen ist (wie z. B. in Niedersach-
sen), waren hierfür Verordnungen und ggf. Landesgesetze er-
forderlich. Diese Rechtsetzungsakte haben in den Ländern un-
terschiedlich viel Zeit in Anspruch genommen. Zum Teil sind 
die notwendigen Verfahren vor der parlamentarischen Som-
merpause nicht mehr abgeschlossen worden, so daß die erfor-
derlichen Landesregelungen erst im September bzw. Anfang 
Oktober zur Verfügung standen. In einigen Ländern wird 
mit der Verabschiedung der entsprechenden Regelungen 
Mitte/Ende Oktober 1996 (Berlin und Sachsen-Anhalt) bzw. 
sogar erst Anfang November 1996 (Mecklenburg-Vorpom-

mern) gerechnet. 
 

Neben den organisationsrechtlichen mußten in den Ländern 
auch die organisatorischen Vorbereitungen für den Vollzug des 
AFBG getroffen werden. Dabei hat offenbar die Entwicklung 
und Erprobung der länderspezifischen Rahmenprogramme zu 
den vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, For-
schung und Technologie (BMBF) zur Verfügung gestellten DV-
Programmen mehr Zeit als ursprünglich geplant in Anspruch 

genommen. 

Das im Programmierverbund von 14 Ländern federführende 
Land Baden-Württemberg hat seine Vorbereitungen sehr zü- 
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gig vorangetrieben. Die DV-Programme wurden dort erstma-
lig im Juli eingesetzt, im August ist ein regulärer Rechnungs-
lauf mit ca. 700 Bewilligungen durchgeführt worden. Einen 
ersten Rechnungslauf gab es im August auch in Nordrhein-
Westfalen und im September in Thüringen. Da die in diesen 
Ländern eingesetzten Programme in 14 Ländern weitgehend 
identisch sind, kann davon ausgegangen werden, daß insoweit 
die Arbeitsfähigkeit hergestellt ist. In Schleswig-Holstein (SH) 
sind die Programme ebenfalls einsatzfähig, in Bayern, das 
ebenso wie SH nicht dem Länderverbund angehört, wurden 
sie im September fertiggestellt. 

Der Abschluß der Vorbereitungen in den Ländern, und damit 
verbunden der Zeitpunkt für die Aufnahme der Zahlungen, 
wurde maßgeblich von dem Fortgang der notwendigen orga-
nisatorischen Maßnahmen und der Schulung der Sachbear-
beiter bestimmt. Hier bestanden in den Ländern z. T. erhebli-
che Unterschiede. Während z. B. in Baden-Württemberg (BW) 
die Sachbearbeiter bereits Mitte Mai - parallel zur Entwick-
lung der DV-Programme - auf die neue Aufgabe vorbereitet 
worden sind, hat in Sachsen (SN) eine erste Sachbearbeiter-
schulung erst Mitte August stattgefunden. Dieser zeitliche Un-
terschied ist darauf zurückzuführen, daß in BW die kommuna-
len Ämter für Ausbildungsförderung zuständig sind, die mit 
einer vergleichbaren Materie bereits vertraut sind, während 
die in SN im wesentlichen zuständigen Kammern z. B. zunächst 
erst noch Personal für die neue Aufgabe gewinnen mußten. 

b) Zum BAföG 

Aufgrund der im 18. BAföG-Änderungsgesetz vom 17. Juli 1996 
enthaltenen materiellen Änderungen sind umfangreiche EDV-
Arbeiten für das maschinelle Bewilligungsverfahren in den 
Ländern erforderlich, die von einigen Ländern aus unter-
schiedlichen Gründen nicht bis zum Beginn des WS 1996/97 
beendet werden konnten. Der Bund hat die von ihm erwarte-
ten EDV-Vorleistungen (z. B. die Erstellung eines geänderten 
Programmablaufplanes) bereits frühzeitig erbracht. Auf der 
Grundlage dieser Vorleistungen sind die Länder in der Lage, 
ein maschinelles Bewilligungsverfahren zum Zahlmonat 11/96 
durchzuführen. Für die Leistung von Ausbildungsförderung im 
Oktober 1996 haben die meisten Länder eigene Übergangs-
verfahren für die Auszahlung von Bankdarlehen entwickelt. 
Soweit durch dieses Instrumentarium fristgerechte Auszah-
lungen nicht gewährleistet sind, besteht die Möglichkeit zu ei-
ner lückenlosen Anschlußzahlung nach § 50 Abs. 4 BAföG (vgl. 
Antwort zur Frage 1). 

3. Seit wann sind diese Probleme der Bundesregierung bekannt? 

a) Zum AFBG 

Die Bundesregierung hat noch vor der Verkündung des AFBG 
am 25. April 1996 mit den zuständigen obersten Landesbehör-
den eine Besprechung über Vollzugsfragen durchgeführt, in 
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der die Länder auch Angaben zu den zeitlichen Perspektiven 
ihrer Vorbereitungsmaßnahmen gemacht haben. 

b) Zum BAföG 

Wenn auch der ursprüngliche Regierungsentwurf des 
18. BAföG-Änderungsgesetzes durch den am 13. Juni 1996 
zwischen dem Bund und den Ländern gefundenen Kompromiß 
geändert wurde, so blieb es doch bei der Einführung eines ver-
zinslichen Bankdarlehens unter Einbeziehung der Deutschen 
Ausgleichsbank. Sowohl die Länder als auch die Deutsche Aus-
gleichsbank konnten daher auf der Grundlage der schon im 
Frühjahr unter der Leitung des Bundes erfolgten Abstimmun-
gen (zum Regierungsentwurf) die Arbeiten zur Umsetzung des 
Gesetzes in das Verwaltungsverfahren fortsetzen. Allerdings 
haben nicht alle Länder im Frühjahr 1996 eine Veranlassung 
gesehen, sich an den Arbeiten zu beteiligen, da sie den Ge-
setzentwurf der Bundesregierung ablehnten. 

Bereits am 24. Juli 1996 konnte die Deutsche Ausgleichsbank 
den Ländern nach dem Stand der Programmierarbeiten zusa-
gen, daß eine Verarbeitung aller eingehenden Ländermeldun-
gen im maschinellen Verfahren zum Wintersemester 1996/97 
möglich ist. Der Übergang auf verzinsliche Bankdarlehen ist 
daher grundsätzlich ohne unzumutbare Verzögerungen si-
chergestellt. 

4. Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung bisher ergriffen, um 
Auszahlungslücken bei der Ausbildungsförderung zu vermeiden? 

a) Zum AFBG 

Angesichts der absehbaren Verzögerungen hat die Bundesre-
gierung mit Erfolg darauf hingewirkt, daß in allen Ländern 
zunächst Anlaufstellen für die Beratung und Annahme der För-
derungsanträge eingerichtet wurden. Die Bundesregierung 
hat die Länder wiederholt aufgefordert, ihre Vorkehrungen für 
die Ausführung des AFBG zügig zum Abschluß zu bringen und 
ggf. Bescheide auch manuell zu erteilen. 

Das BMBF hat die Länder darüber hinaus bei der Vorbereitung 
des Vollzugs des AFBG insoweit unterstützt, als es - ohne dafür 
zuständig zu sein - am 2. Mai 1996 Muster für die Antragsfor-
mulare, Ende Mai Programmablaufpläne und Mitte Juli aus-
getestete DV-Programme für die Leistungsberechnung zur 
Verfügung gestellt hat. Durch ein Einführungsrundschreiben 
zum AFBG, das den Ländern ebenfalls bereits am 2. Mai 1996 
übersandt worden ist, hat das BMBF eine erste sehr ausführli-
che fachliche Grundlage für die Sachbearbeitung vor Ort ge-
schaffen. Darüber hinaus ist das BMBF bei der Schulung von 
Sachbearbeitern aus vier Ländern behilflich gewesen. 

b) Zum BAföG 

Die Bundesregierung hat von Beginn der Arbeiten zum 
18. BAföG-Änderungsgesetz im Herbst 1995 den Vollzug 
zunächst des Regierungsentwurfes und danach des Gesetzes 
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vorbereitet und die Länder und die Deutsche Ausgleichsbank 
an der Gestaltung des Verwaltungsvollzuges dem jeweiligen 
Stand des Gesetzgebungsverfahrens entsprechend beteiligt. 
Sie hat darüber hinaus alle von ihr erwarteten Vorleistungen 
frühzeitig erbracht und den Vollzug des Gesetzes durch Sit-

zungen mit den obersten Landesbehörden für Ausbildungs-
förderung und durch ein ausführliches Einführungsrund-
schreiben zu den durch das 18. BAföG-Änderungsgesetz 
erfolgten Neuregelungen vorbereitet. Die Bundesregierung 
geht daher davon aus, daß es trotz der im Frühjahr d. J. noch 
ablehnenden Haltung einiger Länder gelingen wird, den Über-
gang auf verzinsliche Bankdarlehen in den dafür vorgesehe-

nen Fällen ohne unzumutbare Verzögerungen zu erreichen. Im 
übrigen ist eine durchgehende Leistungsgewährung durch 
§ 50 Abs. 4 BAföG sichergestellt. 

5. Welche Maßnahmen gedenkt die Bundesregierung in Zukunft zu er-
greifen, um diese Probleme zu vermeiden? 

a) Zum AFBG 

Nach Auffassung der Bundesregierung sind die im Jahr 1996 
eingetretenen Verzögerungen ausschließlich auf Probleme bei 
der Vorbereitung des Vollzugs des AFBG zurückzuführen, die 
sich in Zukunft nicht wiederholen werden. Sie geht davon aus, 
daß durch die mit Hilfe des BMBF in allen Ländern installier-
ten DV-Programme zukünftig eine zügige Antragsbearbeitung 
möglich ist, so daß sich weitere vorsorgende Maßnahmen des 
Bundes erübrigen. 

b) Zum BAföG 

Zusätzliche Maßnahmen in zukünftigen Gesetzgebungsver-
fahren sind nicht erforderlich. 








